
Problem Eingruppierung

In der Praxis hat sich gezeigt, das Leiharbeits-Unternehmen ihre 

Beschäftigten oft zu niedrig eingruppieren. Durch zu niedrigere 

Eingruppierung entstehen dann entsprechend niedrigere Löhne 

und niedrigere Branchenzuschläge. Betriebsräte müssen diese 

falschen Eingruppierungen beobachten, mit den Geschäfts-

leitungen diskutieren und darüber auch die (Betriebs-)Öffent-

lichkeit durch Aushänge oder bei Betriebs- und Abteilungsver-

sammlungen informieren.

Allerdings haben Betriebsräte der Einsatzbetriebe hier wenig 

Handhabe. Rechtlicher Grund ist, dass die Eingruppierung 

nach dem Leiharbeits-Tarifvertrag Sache des Leiharbeits-Unter-

nehmens ist. Deshalb kann eine falsche Eingruppierung nur 

durch den Betriebsrat im Leiharbeits-Unternehmen oder durch 

den betroffenen Leiharbeitnehmer selbst moniert werden.

Es ist also wichtig, bei Bestehen eines Betriebsrates der Leih-

arbeitsfirma Kontakt zu diesen Betriebsräten herzustellen  

und sich mit diesen abzustimmen – neben der Beratung der  

betroffenen Leiharbeiter/innen. Und falls es in der Leiharbeits-

firma keinen Betriebsrat gibt, ist es nötig, in Zusammenarbeit 

mit ver.di, alle Möglichkeiten zur Bildung von Betriebsräten  

dort zu nutzen – insbesondere durch Information der betroffe-

nen Leiharbeiter/innen.

Weitere Informationen und Unterstützung durch ver.di

… gibt es im Internet unter:

www.verdi.de (die ver.di-Internet-Seiten allgemein)

www.druck.verdi.de (die Internet-Seiten der ver.di- 

Fachgruppe Verlage, Druck, Papier)

www.hundertprozentich.de (die ver.di-Internet-Seiten zum 

Thema Leiharbeit und Werkverträge)

www.mitgliedwerden.verdi.de (alles über die Vorteile  

einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und die Möglichkeit zum 

Online-Beitritt)

Ansonsten helfen die ver.di-Bezirksbüros vor Ort und die  

dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs 

Medien, Kunst und Industrie bei Fragen und Problemen  

gerne weiter.

Gute Leute – Gute Arbeit – Gutes Geld

Handlungshilfe Zuschläge und gute Arbeitsbedingungen

10



Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. 

(BAP), 

Universitätsstraße 2 - 3a, 10117 Berlin

und

iGZ – Interessenverband Deutscher  

Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ),

Portal 10, Albersloher Weg 10, 48155 Münster

- einerseits -

und

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,  

ver.di-Bundesvorstand,

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

- andererseits -

vereinbaren den folgenden

Tarifvertrag über Branchenzuschläge 

für Überlassungen von gewerblichen Arbeitnehmern

in der Druckindustrie (TV BZ Druck – gewerblich)

Anlage: Der Text des Tarifvertrages

§ 1 Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt:

1. Räumlich: Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland;

2.  Fachlich: Für die tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen 

des Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. 

(BAP) und des Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-

nehmen e.V. (iGZ), die im Rahmen der Arbeitnehmerüberlas-

sung Beschäftigte in einen Kundenbetrieb der Druckindust-

rie einsetzen. Als Kundenbetrieb der Druckindustrie gelten, 

soweit sie nicht dem Handwerk zuzuordnen sind:  

- Druckvorlagenherstellung, 

- Druckformherstellung, 

-  der Druck und die Weiterverarbeitung, unabhängig von 

der Art des Druckverfahrens,

  

  sowie die zu den erwähnten Wirtschaftszweigen gehören-

den Reparatur-, Zubehör-, Montage-, Dienstleistungs- und 

sonstigen Hilfs- und Nebenbetrieben und Zweigniederlas-

sungen sowie die Betriebe artverwandter Industrien.

  Bei Zweifelsfällen hinsichtlich der Einordnung eines Kunden-

betriebs gilt als maßgebliches Entscheidungskriterium der 

im Kundenbetrieb angewandte Tarifvertrag. In dem Vertrag 

gem. § 12 AÜG ist die Branchenzugehörigkeit festzuhalten. 

Ohne eine eindeutige Angabe des Kundenbetriebs zum 

angewandten Tarifvertrag kann das Zeitarbeitsunternehmen 

den TV BZ Druck - gewerblich anwenden.

3.  Persönlich: Für alle gewerblichen Beschäftigten, die im 

Rahmen der Arbeitnehmer-überlassung an Kundenbetriebe 

überlassen werden.

§ 2 Branchenzuschlag

(1)  Arbeitnehmer erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen 

für die Dauer ihres jeweiligen Einsatzes im Rahmen der Ar-

beitnehmerüberlassung in einen Kundenbetrieb der Druckin-

dustrie einen Branchenzuschlag.

ver.di Fachbereich 8, Druckindustrie
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(2)  Der Branchenzuschlag wird für den ununterbrochenen Ein-

satz im jeweiligen Kundenbetrieb gezahlt.1 Unterbrechungs-

zeiten einschließlich Feiertage, Urlaubs- und Arbeitsunfähig-

keitstage, die die Dauer von 3 Monaten unterschreiten, sind 

keine Unterbrechungen im vorgenannten Sinne.2 

(3)  Der Branchenzuschlag beträgt nach der Einsatzdauer in 

einem Kundenbetrieb folgende Prozentwerte:

 Für die Entgeltgruppen 1 – 5

- nach der vierten vollendeten Woche 8 % 

- nach dem dritten vollendeten Monat 15 % 

- nach dem fünften vollendeten Monat 20 % 

- nach dem siebten vollendeten Monat 35 %

- nach dem neunten vollendeten Monat 45 %,

Für die Entgeltgruppen 6 – 9 kein Zuschlag

des Stundentabellenentgelts des Entgelttarifvertrages Zeitar-

beit, abgeschlossen zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit 

Personal–Dienstleistungen e. V. – BZA – und der DGB-Tarif-

gemeinschaft Zeitarbeit (im Folgenden ETV BZA) bzw. des 

Entgelttarifvertrages, abgeschlossen zwischen dem Interes-

senverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. – iGZ – 

und der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit (im Folgenden ETV 

iGZ), je nach Einschlägigkeit.

(4)  Der Branchenzuschlag ist auf die Differenz zu 90 % des 

laufenden regelmäßig gezahlten Stundenentgelt eines ver-

gleichbaren Arbeitnehmers des Kundenbetriebs beschränkt. 

Der Kundenbetrieb hat das regelmäßig gezahlte Stunde-

nentgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers nachzuwei-

sen.3  

(5)  Der Branchenzuschlag ist nicht verrechenbar mit sonstigen 

Leistungen jedweder Art. Der Branchenzuschlag ist jedoch 

anrechenbar auf gezahlte übertarifliche Leistungen. Beste-

hende einzelvertragliche Regelungen, aus denen sich für die 

 

1 Protokollnotiz Nr.1: Bei einem Arbeitgeberwechsel (Wechsel des Zeitarbeitsunternehmens) werden 
voran-gegangene Einsatzzeiten im selben Kundenbetrieb angerechnet, sofern sie nach den Rege-
lungen dieses Tarifvertrages auch ohne Arbeitgeberwechsel zu berücksichtigen gewesen wären. 
Vorstehendes gilt nur für Ansprüche, die nach dem Arbeitgeberwechsel entstehen.

2 Protokollnotiz Nr.2: Unterbrechungszeiten von weniger als drei Monaten führen nicht zu einer 
Erhöhung der Einsatzdauer. Dagegen erhöht sich die Einsatzdauer für die Zeit eines laufenden 
Einsatzes, wenn der Einsatz im jeweiligen Kundenbetrieb wegen Feier- und Urlaubstagen sowie 
Krankheitstagen innerhalb der gesetzlichen Entgeltfortzahlung unterbrochen wird. Die Vergütung 
von Feier-, Urlaubs- und Krankheitstagen richtet sich nach den tariflichen und gesetzlichen Bestim-
mungen.

3 Protokollnotiz Nr.3: § 2 Abs. 4 TV BZ Druck – gewerblich ist eine Ausnahmeregelung, die die 
individuelle Ermittlung des laufenden regelmäßig gezahlten Stundenentgelts eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers des Kundenbetriebs erfordert. Sie ermöglicht im Einzelfall eine Beschränkung des 
Branchenzuschlages, wenn der Kundenbetrieb eine entsprechende Deckelung geltend macht.

Beschäftigten günstigere Arbeits- und Entgeltbedingungen 

ergeben als aus diesem Tarifvertrag und den Tarifverträgen 

für BZA und iGZ, werden durch diesen Tarifvertrag nicht 

berührt.

(6)  Der Branchenzuschlag ist Teil des festen tariflichen Entgelts 

gemäß § 13.2 MTV BZA bzw. Teil der Grundvergütung  

gemäß § 2 Abs.1 Entgelttarifvertrag iGZ.

§ 3 Änderungen von tarifvertraglichen  

Bestimmungen

Erhält der Arbeitnehmer einen Branchenzuschlag nach  

diesem Tarifvertrag, entfallen Ansprüche auf Zuschläge  

nach § 4 ETV BZA bzw. § 5 ERTV iGZ.

§ 4 Abweichende Vereinbarungen im Kundenbetrieb

(1)  Das Entgelt des Arbeitnehmers ergibt sich aus den Entgelt-

tarifverträgen BZA / iGZ in Verbindung mit § 2 dieses Tarif-

vertrages.

(2)  Das Zeitarbeitsunternehmen informiert den überlassenen 

Beschäftigten ab Kenntnis über Vereinbarungen im Kunden-

betrieb über Leistungen für den Zeitarbeitsbeschäftigten.

(3)  Solche Regelungen sind in die vertragliche Vereinbarung  

zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Kundenbetrieb 

auf zunehmen. Demgemäß hat der Arbeitnehmer einen 

Anspruch auf Leistungen entsprechend den betrieblichen 

Vereinbarungen im Kundenbetrieb.

§ 5 Anpassung an Tariferhöhungen

Die Anpassung des Branchenzuschlags an Tariferhöhungen 

erfolgt entsprechend der zwischen den Tarifvertragsparteien  

gesondert getroffenen Verfahrensregelung, die Bestandteil 

dieser Vereinbarung ist.

§ 6 Einführung des Tarifvertrags

(1)  Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages beginnen die für die 

Berechnung des Branchenzuschlages maßgeblichen Einsatz-

zeiten im jeweiligen Kundenbetrieb neu zu laufen.

(2)  Für Mitarbeiter, die am 1. Juli 2013 bereits 4 Wochen  

oder länger im ununterbrochenen Einsatz im Kundenbetrieb 

stehen, gilt die erste Stufe nach § 2 Abs. 3 bereits ab dem  

1. Juli 2013 als erfüllt. Dieser Mitarbeiter erreicht die  

nächste Stufe am 1. September 2013 und die dann folgen-

den weiteren Stufen zu den entsprechenden Zeitpunkten.
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Vereinte  

Dienstleistungsgewerkschaft 

Kocsis                     Werneke

iGZ- Interessenverband Deutscher

Zeitarbeitsunternehmen

Durian            Piening

 

Bundesarbeitgeberverband 

der Personaldienstleister e.V.

Enkerts            Bäumer

§ 7 Schlussbestimmungen

(1)  Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2013 in Kraft.

(2)  Er kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende, 

erstmals zum 31. Dezember 2017, gekündigt werden.

(3)  Die Kündigung kann von jeder der Tarifvertragsparteien 

ausgesprochen werden. Die Kündigung einer Partei der 

Arbeitgeberseite entfaltet Wirkung auch für die andere Tarif-

vertragspartei. Die Kündigung durch die Gewerkschaftsseite 

wirkt gegenüber beiden Tarifvertragsparteien der Arbeit-

geberseite, auch wenn sie nur gegenüber einer Partei der 

Arbeitgeberseite ausgesprochen wurde.

(4)  Ändern sich wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen 

der Zeitarbeit (insbesondere Regelungen zur Vergütung), 

nehmen die Tarifvertragsparteien unverzüglich Verhand-

lungen mit dem Ziel auf, eine mögliche Fortführung unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen der Änderungen zu 

prüfen und zu vereinbaren.

(5)  Führen diese 6 Monate nach In-Kraft-Treten der gesetzlichen 

Änderungen nicht zu einer entsprechenden Regelung tritt 

dieser Tarifvertrag mit Ablauf der sechs Monate ohne Nach-

wirkung außer Kraft.

(6)  Dieser Tarifvertrag gilt unverändert weiter, wenn sich die in 

§ 2 Abs. 3 genannten Entgelttarifverträge in der Nachwir-

kung befinden.

Berlin, den 21.02.2013
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Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 2 / Haus 1
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 8 87 88 08 03
Fax: 0711 / 8 87 88 08 99
E-Mail: dagmar.mann@verdi.de

Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Tel.: 089 / 5 99 77 10 85
Fax: 089 / 5 99 77 30 89
E-Mail: sigrid.wurzer@verdi.de

Berlin-Brandenburg
Köpenicker Straße 30
10179 Berlin
Tel.: 030 / 88 66 54 05
Fax: 030 / 88 66 59 34
E-Mail: karla.kanter@verdi.de

Kontakt

Hessen 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69
60329 Frankfurt
Tel.: 069 / 25 69 15 01
Fax: 069 / 25 69 15 99
E-Mail: barbara.berz@verdi.de

Hamburg und Nord
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Tel.: 040 / 28 58 40 80
Fax: 040 / 28 58 90 80
E-Mail: fachbereich08.hamburg@verdi.de

Niedersachsen-Bremen 
Goseriede 10
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 12 40 02 91
Fax: 0511 / 12 40 01 55
E-Mail: angela.kluncker@verdi.de

ver.di Landesbezirke

Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (FB 8)

Nordrhein-Westfalen
Karlstraße 123–127
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 61 82 43 31
Fax: 0211 / 61 82 44 68
E-Mail: gabriele.roehricht@verdi.de

Rheinland-Pfalz-Saar
Münsterplatz 2–6
55116 Mainz
Tel.: 06131 / 9 72 61 91
Fax: 06131 / 9 72 61 99
E-Mail: claudia.kraft@verdi.de

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Karl-Liebknecht-Str. 30–32
04107 Leipzig
Tel.: 0341 / 52 90 12 81
Fax: 0341 / 52 90 16 80
E-Mail: gabriele.leonhardt@verdi.de 
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Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung von ver.di an. 

Gleichzeitig ermächtige ich ver.di bis auf Widerruf, den von 

mir zu entrichtenden, satzungsgemäßen Beitrag monatlich zu 

Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Datum/Unterschrift

Bankleitzahl               Kontonummer

Geldinstitut

Ich willige ein, dass meine persön lich en Daten im Rahmen der 

Zweckbestimmung des Mitgliederverhältnisses und der Wahr-

nehmung gewerkschaftlicher Aufgaben elektronisch verarbeitet 

und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des 

Bundesdatenschutz gesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Datum/Unterschrift

Werber/in:

Name

 

Vorname

Mitgliedsnummer

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht      q weiblich      q männlich

Beschäftigt als:

q Arbeiter/in  q Angestellte/r 

Betrieb/Firma

PLZ/Ort

monatlicher Bruttoverdienst 

Beitragszahlungen ab

Beitrittserklärung
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Bitte per Post oder Fax an: ver.di-Bundesvorstand, Fachbereich 8 · 10112 Berlin, Fax: (030) 69 56 36 54 · www.mitgliedwerden.verdi.de




